Zeitschrift: Schweizer Munzblatter = Gazette numismatique suisse = Gazzetta
numismatica svizzera

Herausgeber: Schweizerische Numismatische Gesellschaft

Band: 7-9 (1957-1960)

Heft: 32

Artikel: Munzen und Medaillen der Trivulzio im Schweizerischen
Landesmuseum in Zirich

Autor: Schwarz, Dietrich

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-170584

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-170584
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

in Genua 1498 simtliche Immobilien. Uber die Wiistung im germanischen Recht siche
v. Amira 230 ff.; im italienischen Statutarrecht: Kohler 65—71; Wiistung des Hauses
bei Hiresie und verbotenem Gliicksspiel u. a. die Statuten von Lecco 14. Jahrhundert.

6. Kontumazverfahren und Bannisierung.

Andreas Heusler sagt dariiber in der Einleitung zu den von ihm herausgegebenen
Rechtsquellen des Kantons Tessin: «Wer ein Malefiz begangen hatte, suchte sich durch
die Flucht iiber die Grenze in Sicherheit zu bringen. Erschien er auf Vorladung nicht
vor Gericht, so wurde er verbannisiert, also Bandit, und wenn er als solcher im Lande
betroffen wurde, so konnte und mufite er als vogelfrei von Jedermann gepackt und der
Obrigkeit abgeliefert oder, falls er sich zur Wehr setzte, gettet werden.» Fast alle Sta-
tuten enthalten Vorschriften hierliber; sie nennen die Verbannisierung «ponere in banno
maleficii» und ordnen die Konfiskation des Vermdgens des fliichtigen Titers an «tam
mobilia quam immobilia». Vorbehalten bleiben in einzelnen Statuten ausdriicklich die
Anspriiche der Gldubiger und der (unschuldigen) Deszendenten, so in Lecco und in
Bellinzona (1383). Die Vermogenskonfiskation konnte auch nur eine teilweise sein, im
Betrage der ausgesprochenen Geldstrafe (Arona 14. Jahrh.), aber nicht bei Verurteilun-
gen zum Tode. Die Konfiskation des Vermégens des fliichtigen Verbrechers «. .. hat
prozessualischen, nicht strafrechtlichen Charakter; sie ist Folge der Flucht wcz_,cn der
Tat, nicht Folge der Tat selbst» (Kohler 72) und ist in diesem speziell den Miinz-
verbrechen gewidmeten Aufsatz nicht zu behandeln.
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DIETRICH SCHWARZ

MUNZEN UND MEDAILLEN DER TRIVULZIO IM SCHWEIZERISCHEN
LANDESMUSEUM IN ZURICH

Neben den Miinzen der Antike haben die Geprige der Renaissance aus dem Gebiete der
Lombardei das besondere Interesse unseres verehrten Ingenieurs Walter Niggeler ge-
funden. Zahlreiche kunstlerisch hervorragende oberitalienische Testoni sind in seiner
Sammlung enthalten. Die Sammlung des Schweizerischen Landesmuseums hingegen
nennt keine solchen ihr ecigen, denn es sind noch keine aus einem schweizerischen
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Minzfund durch irgendeine gliickliche Figung zu ihr gelangt. Daftr umfafit die im
Landesmuseum deponierte Sammlung der Zentralbibliothek Zurich einige pruht:bc der-
artige Exemplare. Ein Gebiet aber, auf dem das Landesmuseum selbst eine Serie von
Medaillen und Miinzen zusammenbringen konnte, die hochwertige Zeugen der ober-
italienischen Renaissance sind, ist das Minzwesen der Grafen Triv ulzio, der zeitweiligen
Herren des Misox, des grofiten der charaktervollen bindnerischen Sudmlcr Es durfte
deshalb in den Rahmen dicses Heftes der Munzblatter, das einem Schweizer gewidmet
ist, dessen Wiege nicht fern von den verschiedenen Minzstitten der Trivulzio stand,
passen, wenn hier ein Hinweis auf diese Spezialsammlung des Landesmuseums gegeben
wird.

Im Dezember 1957 war es dem Muscum vergdnnt, ein auflergewéhnlich schones und
interessantes Stiick zu erwerben: eine grofie viereckige Blldmsplal\ctte des Gian Giacomo
Trivulzio 1l Magno. Als ich in der «Neuen Zircher Zeitung» einen kurzen Bericht Gber
diese wichtige Neuerwerbung verdffentlichen konnte, fihrte ich die Grunde an, wes-
wegen das Landesmusecum die Minzen und Medaillen des mailindischen Grafen-, spiter
Fiirstenhauses der Trivulzio erwerben kann: deren Miunzstitten standen wihrend lingerer
Zeit auf schweizerischem Boden, die Trivulzio selbst waren Territorialherren auf heute
schweizerischem Hoheitsgebiet.  Allerdings, die Geprige der spiteren Fursten dieses
Hauses entstanden in der Ortschaft Retegno (in der Umgebung von Lodi), die 1654 zur
Reichsbaronie erhoben worden war. Da auf einem Teil dieser Munzen von Retegno auch
noch der Titel von Misox — obschon die Grafschaft schon 1549 durch Kauf von Gian
Francesco an die Talleute tibergegangen war — in Erscheinung tritt, fanden auch diese
Miinzreihen Eingang in die Sammlungen von schweizerischen Minzen, obschon sie mit der
Schweiz gar nichts mehr zu tun haben. So sind auch im Landesmuseum entsprechende
Stucke vorhanden. Die letzten Prigungen der Firsten Trivulzio wurden tbrigens nicht
mehr in Retegno, sondern in der Miinze zu Wien in den Jahren 1724 und 1726 vorge-
nommen,

In der Sammlung des Landesmuseums und der Zentralbibliothek Ziirich sind heute im
ganzen 8s Minzen und 10 Medaillen des Hauses Trivulzio vorhanden, dazu kommen
noch cine moderne Nachprigung eines Dukaten, zwei zeitgenossische Nachprigungen
anderer italienischer Miinzstitten, nimlich Desana und Montanaro, ein Galvano und
einige Gipsabglisse. Die Serie von 85 Miinzen gliedert sich in 4 Goldmiinzen (2 Scudi des
Gian Giacomo il Magno, ein Doppio Ongaro des Antonio Teodoro und ein 10 Zecchinen-
stick des gleichen Fursten), 17 Grofisilberstiicke aus der Prigeserie von Retegno mit Taler-
mehrfachen, Talern und Halbtalern, 7 Testoni des Gian Giacomo il Magno — von be-
sonders hoher kiinstlerischer Qualitit — und seines Enkels Gian Francesco — diese mit
dessen jugendlichem Bildnis —, 31 mittlere Stiicke wie Cavallotti und Grossi und schlief3-
lich 26 Kleinmiinzen, vor allem des Gian Giacomo il Magno.

Die Medaillen umfassen namentlich Stiicke des Gian Giacomo il Magno, insbesondere
die im Jahresbericht 1957 des Schweizerischen Landesmuseums publizierte grofie Plakette,
die am gleichen Ort abgebildete quadratische, zweiseitige Plakette von 1499, die etwas
spiter entstandenen Medaillen mit dem Altersbildnis des Condottiere (auch diese im ge-
nannten Jahresbericht im Bild zu sehen) und die schone Spitrenaissancemedaille des Gian
Francesco von P. P. Galeotto von ungefihr 1540 in mehreren Exemplaren.

Wenn man diesen Bestand mit dem von den Brudern Francesco und Ercole Gnecchi
in threm Werk «Le monete dei Trivulzio» von 1887 publizierten Katalog oder mit den
auf die Minzstitten Misox, Musso, Retegno und Roveredo aufgeteilten Verzeichnissen der
trivulzianischen Miinzen im Corpus Nummorum Italicorum vergleicht, erkennt man, dafl
unsere nationale Sammlung wohl sehr reich, aber von Vollstindigkeit weit entfernt ist.
Immerhin zihlt sie ein Stuck, das den Gnecchi noch nicht bekannt war, da es wohl erst
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wesentlich spiter durch einen Fund zum Vorschein kam: den prachtvollen Scudo d'oro des
Gian Giacomo Trivulzio, der im Jahresbericht 1947 des Schweizerischen Landesmuscums
zum erstenmal publiziert wurde und der vorlaufig als Unicum gelten darf. Und dazu kam
1957, wie schon erwihnt, die einzigartige grofie Bronzeplakette. Aber auch unter den
tibrigen Stiicken konnen einige grofie Kostbarkeiten festgestellt werden, auf die aber hier
im einzelnen nicht eingegangen werden kann.

Emilio Tagliabue hat in einem Aufsatz der Rivista Italiana di Numismatica (anno 111,
1890) beweisen zu konnen geglaubt, in der Herrschaft Misox sei nur in Roveredo und nie
im Kastell Misox geprigt worden. Es bietet sich hier die Gelegenheit zu der Bemerkung,
daf} seine Beweistuhrung uns nicht ganz tGberzeugend scheint. Denn die Belehnungsur-
kunden, die doch sicher unter Mitwirkung Gian Giacomos und anderer Ortskundiger
abgefafit wurden, sprechen allzu deutlich fiir eine Minztitigkeit im Kastell selbst, und
auch die SchloBinventare sind nicht so stumm hinsichtlich Miinzeinrichtungen, wie
Tagliabue es darstellen méochte. Es bleibt immer noch die Maglichkeit offen, daff im Palast
in Roveredo und im Schlofl Misox geprigt wurde je nach den politischen und militirischen
Lagen.

Eine personliche Erinnerung darf der Schreiber dieser Zeilen vielleicht noch beifiigen.
An einer Auktion, an der zahlreiche Minzen der Trivulzio zum Verkauf gelangten, hatte
er in einem allerdings tuberaus schlecht erhaltenen Stick, das zudem noch vergoldet
gewesen war, einen auflerordentlich seltenen Grosso des Gian Giacomo il Magno erkannt.
Die iibrigen Auktionstcilnechmer waren durch den schlechten Erhaltungszustand offenbar
davon abgeschreckt worden, das Stick tiberhaupt etwas naher zu betrachten und sich dafiir
zu interessieren. So blieb er der einzige Bieter, dem das Stiick denn auch mit Fr. 6.— zu-
geschlagen wurde, unter etwas hohnischem Licheln und ironischen Glickwiinschen der
Anwesenden. Er lief3 sich dadurch nicht anfechten und war es zufrieden, einen der selten-
sten Grossi des Gian Giacomo der Sammlung beifiigen zu kénnen.

Auch weiterhin besteht die Absicht, die heutige wertvolle Serie zu erginzen, um mit
der Zeit ein immer vollstindigeres Bild von der Miinzprigung der Trivulzio auf dem
Boden der Schweiz geben zu konnen.

NUMISMATISCHE MISZELLEN — MELANGES NUMISMATIQUES

14. Filschung des Schweizer 100-Franken-Stiickes 1925

In letzter Zeit sind aufier den bereits bekannten Filschungen von englischen Sovereigns,
Schweizer Vreneli und deutschen 20-, 10- und 5-Mark-Stiicken neuerdings auch falsche
Schweizer 100-Franken-Stiicke aufgetaucht. Es diirfte fiir die Leser der «Schweizer Miinz-
blitter» von Interesse sein, die wichtigsten Charakteristica dieser Filschung zu erfahren.

Am leichtesten sind die Stiicke auf der Vorderseite als Filschungen erkennbar. Diese ist,
im Gegensatz zu den echten Stiicken, teilweise mattiert, wodurch die Sticke eine sonder-
bare, dunkle Farbe erhalten haben. Der Himmel ist bei den echten Stiicken stark glinzend,
und bei den falschen haben auch die Haare des Frauenkopfes rechts oben noch etwas von
diesem Glanz abbekommen.

Die Schrift des Wortes HELVETIA ist wesentlich kleiner als auf dem Original, und
deren Querschnitt ist rund, wihrenddem bei den echten Stiicken die Schrift kantig ist, mit
eckigem Querschnitt der Buchstaben.

Der Graveurname F. Landry sieht bei den echten Stiicken so aus: F. LANDRY, d. h. der
Anfangsbuchstabe L von Landry ist grofier als die ubrigen Lettern (gleich grofl wie das

130



	Münzen und Medaillen der Trivulzio im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich

